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Beratungsgegenstand 
 
Zuschuss 2017 der Stadt Ingolstadt an den Stadtjugendring 
(Referent: Herr Scheuer) 
 
 
Antrag: 
 
Die Jahresrechnung 2017 des Stadtjugendrings wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Wolfgang Scheuer 
Berufsmäßiger Stadtrat 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro: 
      
      

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die 
Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet 

werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
 
Kurzvortrag: 
 
Der Stadtjugendring erhält zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben sowie für den Betrieb 
der Einrichtungen des Stadtjugendrings (Haus der Jugend, Zeltlagerplatz, Spielmobil, 
Selbstversorgerhaus Mitterberg, Jugendbildungshaus am Baggersee, Jugendsportzentrum Halle 
9) Zuschüsse von der Stadt Ingolstadt. Die regelmäßigen Zuschüsse des Amtes für Jugend und 
Familie in den letzten Jahren, können der folgenden Aufstellung entnommen werden: 
 
  2015 2016 2017 

EP1 Geschäftsführung 24.900,00 EUR 24.900,00 EUR 28.500,00 EUR 

EP2 Aktivitäten 90.700,00 EUR 90.700,00 EUR 90.700,00 EUR 

EP3 Einrichtungen 179.400,00 EUR 208.900,00 EUR 323.600,00 EUR 

EP4 Zuschüsse an Jugendverbände 52.500,00 EUR 52.500,00 EUR 52.500,00 EUR 

EP5 sonstige Einnahmen    

Insgesamt 347.500,00 EUR 377.000,00 EUR  495.300,00 EUR 
 
Die Erhöhung beim Einzelplan 3 von 2016 auf 2017 erklärt sich durch die Erhöhung des 
Zuschusses zu den Kosten für den laufenden Betrieb der Trendsporthalle 9 (V0325/16), die 
Kaltmiete für das Jugendbildungshaus in Höhe von 10.200,00 EUR und die Investitionen für den 
Gerätepark in Höhe von 12.000 EUR.  
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Neben den oben aufgeführten Zuschüssen wurden vom Amt für Jugend und Familie oder anderen 
städtischen Dienststellen noch folgende weitere Zahlungen und Sonderzuschüsse für den 
Stadtjugendring und seine Einrichtungen geleistet: 
 
  2015 2016 2017 
Mietzuschuss Haus der Jugend 94.932,00 € 94.932,00 € 94.932,00 € 

Erstattung für Jugendleitercard 395,00 € 486,00 € 355,50 € 

Sonderzuschuss Ferienpass für alle 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

Zuschuss für Klenzefest 12.000,00 € 10.000,00 € 
17.000,00 € 

(V008/17) 
Zuschuss Ausbau 
Gerätepark/Manchinger .Str. 25.000,00 € 0,00  0,00 € 
Möbelbau Jugendtrendsportzentrum 
neun 25.000,00 € 0,00 € 0,00 EUR 

Glasfaseranschluss Fronte   3.600,00 € 

Tumult (Overhead)  7.296,54 € 11.542,39 € 8.138,93 € 

La Grande Schmierage   4.500,00 €  

Bauunterhalt Haus der Jugend 73.783,74 € 31.957,00 € 27.648,33 € 

Bewirtschaftungskosten Haus der Jugend 6.750,98 € 6.832,00 € 6.583,62 €  
Ausbau Jugendbildungshaus am 
Baggersee  61.958,44 € 22.744,24 € 

Ausgaben des Bauamtes für das Haus 
der Jugend Reinigungskosten 19.314,65 € 22.560,00 € 22.880,01 € 

Personalkosten Stadtjugendring und 
Haus der Jugend 634.844,00 € 699.422,02 € 755.655,89 € 

Insgesamt 904.316,91 € 944.689,85 € 969.038,52 € 
 
Damit ergibt sich für das Jahr 2017 für den Stadtjugendring und seine Einrichtungen eine 
Gesamtförderung in Höhe von  1.464.338,52 EUR.  
 
 
 


